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Landesrecht Oberösterreich 

Oö. Raumordnungsgesetz  1994 (i.d.F. Okt. 2011) 
 

§ 18 

Flächenwidmungsplan mit örtlichem Entwicklungskonzept 

(1) Jede Gemeinde hat in Durchführung der Aufgaben der örtlichen 

Raumordnung durch Verordnung den Flächenwidmungsplan zu erlassen, 

weiterzuführen und regelmäßig zu überprüfen. Der Flächenwidmungsplan besteht 

aus 

1. dem Flächenwidmungsteil und 

2. dem örtlichen Entwicklungskonzeptteil (örtliches Entwicklungskonzept). 

Das örtliche Entwicklungskonzept ist auf einen Planungszeitraum von zehn Jahren, 

der Flächenwidmungsteil auf einen solchen von fünf Jahren auszulegen. (Anm: 

LGBl. Nr. 1/2007) 

(2) Das örtliche Entwicklungskonzept hat als Grundlage der übrigen 

Flächenwidmungsplanung die längerfristigen Ziele und Festlegungen der örtlichen 

Raumordnung zu enthalten. (Anm: LGBl. Nr. 1/2007) 

(3) Das örtliche Entwicklungskonzept besteht aus einer zeichnerischen 

Darstellung (Funktionsplan) und ergänzenden textlichen Festlegungen; es hat 

jedenfalls grundsätzliche Aussagen zu enthalten über: 

1. das Baulandkonzept, das 

a) den künftigen Baulandbedarf, 

b) die räumliche und funktionelle Gliederung des Baulands im Hinblick auf die 

künftige Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung einschließlich der Festlegung 
von Funktionen und Entwicklungszielen, 

c) die technische und soziale Infrastruktur und 

d) die Sicherung eines wirksamen Umweltschutzes 

 

festlegt; die abschätzbare Entwicklung möglicher Baulanderweiterungen ist im 

Funktionsplan darzustellen; 

2. 
das Verkehrskonzept mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen der 
Gemeinde im Bereich der örtlichen Verkehrserschließung; 

3. das Grünlandkonzept, das 

a) die natürlichen Voraussetzungen und Umweltbedingungen, 

b) 
die landschaftlichen Vorrangzonen unter besonderer Berücksichtigung der 
Ökologie, des Landschaftsbildes und der Landwirtschaft, 

c) die Frei- und Erholungsflächen und 

d) die Neuaufforstungsgebiete 

 
festlegt. 

(Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(4) Der Flächenwidmungsplan darf den Raumordnungsprogrammen und 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 nicht widersprechen. (Anm: LGBl. Nr. 1/2007) 

(5) In Übereinstimmung mit den Zielen und Festlegungen des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes ist im Flächenwidmungsteil (Abs. 1 zweiter Satz Z 1) für 

das gesamte Gemeindegebiet auszuweisen, welche Flächen als Bauland (§ 21 bis 
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§ 23), als Verkehrsflächen (§ 29) oder als Grünland (§ 30) gewidmet werden. Die 

Gemeinde hat dabei auf Planungen benachbarter Gemeinden und anderer 

Körperschaften öffentlichen Rechtes sowie auf raumbedeutsame Maßnahmen 

anderer Planungsträger möglichst Bedacht zu nehmen. (Anm: LGBl. Nr. 1/2007) 

(6) Für verschiedene räumlich übereinanderliegende Ebenen desselben 

Planungsraumes können verschiedene Widmungen festgelegt werden. 

(7) Bei der Erlassung, Änderung oder regelmäßigen Überprüfung des 

Flächenwidmungsplanes hat die Gemeinde festgelegte Planungen des Bundes und 

des Landes zu berücksichtigen; solche Planungen sind überdies im 

Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen; dies gilt für festgelegte 

Flächennutzungen (wie Flugplätze, Eisenbahnen, Bundesstraßen, Verkehrsflächen 

des Landes, Wald entsprechend der forstrechtlichen Planung, Ver- und 

Entsorgungsleitungen) und Nutzungsbeschränkungen (wie Bannwälder, 

wasserrechtliche Schutz- und Schongebiete, Schutzzonen für Straßen, 

Sicherheitszonen für Flugplätze, Bauverbots- und Feuerbereiche bei Eisenbahnen, 

Naturschutzgebiete, Objekte unter Denkmalschutz, Schutzstreifen für ober- und 

unterirdische Leitungen, Bergbaugebiete, Gefahrenzonenpläne gemäß 

Forstgesetz 1975 sowie festgelegte Hochwasserabflussgebiete). Auch für Flächen, 

auf denen überörtliche Planungen ersichtlich zu machen sind, sind Widmungen 

gemäß Abs. 5 festzulegen. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 115/2005) 

§ 19 

Vorbehaltsflächen 

(1) Widmet die Gemeinde Flächen nach § 18 Abs. 5, kann sie 

Vorbehaltsflächen für öffentlichen Zwecken dienende Bauten und Anlagen (wie 

Ämter, Heil- und Pflegeanstalten, Seelsorgeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, 

Parkanlagen, Sport- und Spielplätze) festlegen. 

(2) Der Eigentümer von Grundflächen, die als Vorbehaltsflächen festgelegt 

sind, kann nach Ablauf von sechs Jahren die Einlösung zum ortsüblichen Preis 

verlangen. Das Einlösungsbegehren ist bei der Gemeinde zu stellen. 

Vorbehaltsflächen für Zwecke der Gemeinde kann die Gemeinde, andere 

Vorbehaltsflächen kann jener Rechtsträger einlösen, der den öffentlichen Zweck, für 

den die Vorbehaltsflächen festgelegt sind, nachweisbar zu verwirklichen 

beabsichtigt. 

(3) Kommt binnen zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Einlangens des 

Einlösungsbegehrens bei der Gemeinde ein Vertrag, mit dem die Gemeinde oder ein 

anderer Rechtsträger Eigentum oder ein dingliches Nutzungsrecht an den 

betreffenden Grundflächen erwirbt, nicht zustande, so ist die Widmung als 

Vorbehaltsfläche durch Änderung des Flächenwidmungsplanes aufzuheben. Die als 

Vorbehaltsfläche gewidmeten Grundflächen dürfen im abgeänderten 

Flächenwidmungsplan nicht mehr als Vorbehaltsfläche ausgewiesen werden. Ein 

durch ein anderes Gesetz allenfalls gewährtes Recht, Grundflächen durch 

Enteignung in Anspruch zu nehmen, wird dadurch nicht berührt. 

§ 20 

Form und Kundmachung des Flächenwidmungsplanes 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung näher zu regeln, wie der 

Flächenwidmungsplan zu gestalten und zu gliedern ist, welche Planzeichen und 

Materialien zu verwenden sind und welchen Maßstab die zeichnerischen 

Darstellungen aufzuweisen haben. Die Verordnung kann auch vorsehen, daß für 

einen bestimmten Bereich an der Gemeindegrenze die Widmungen des 

Flächenwidmungsplanes der Nachbargemeinden darzustellen sind. Dazu sind die 

benachbarten Gemeinden über bestehende Widmungen zu informieren. 

(2) Der Flächenwidmungsplan ist nach Inkrafttreten beim Gemeindeamt 

(Magistrat) zur Einsicht aufzulegen. Dabei hat ein Übersichtsplan samt einem 

Verzeichnis der Änderungen den jeweils letzten Stand des Flächenwidmungsplanes 

auszuweisen. Diesem Übersichtsplan sowie dem Verzeichnis kommt keine 

rechtliche Wirkung zu. Erscheint es erforderlich und zweckmäßig, kann die 

Gemeinde den Flächenwidmungsplan in seiner letzten Fassung als Verordnung neu 

kundmachen. 
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§ 21 

Bauland 

(1) Als Bauland dürfen nur Flächen vorgesehen werden, die sich auf Grund der 

natürlichen und der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Bebauung eignen. 

Sie müssen dem Baulandbedarf der Gemeinde entsprechen, den die Gemeinde für 

einen Planungszeitraum von fünf Jahren erwartet. Flächen, die sich wegen der 

natürlichen Gegebenheiten (wie Grundwasserstand, Hochwassergefahr, Steinschlag, 

Bodenbeschaffenheit, Lawinengefahr) für eine zweckmäßige Bebauung nicht 

eignen, dürfen nicht als Bauland gewidmet werden. Das gilt auch für Gebiete, deren 

Aufschließung unwirtschaftliche Aufwendungen für die kulturelle, hygienische, 

Verkehrs-, Energie- und sonstige Versorgung sowie für die Entsorgung erforderlich 

machen würde. 

(1a) Flächen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich dürfen nicht als 

Bauland gewidmet werden. Flächen im 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich 

dürfen nicht als Bauland gewidmet werden, es sei denn, dass 

1. 

Hochwasserabfluss- und Rückhalteräume dadurch nicht maßgeblich 
beeinträchtigt werden und ein Ausgleich für verloren gehende Retentionsräume 

nachgewiesen wird sowie 

2. 
das Bauland dadurch nicht um Bereiche mit erheblich höherem 
Gefahrenpotential erweitert wird. 

Ausgenommen von diesen Verboten sind jeweils Flächen für Bauwerke, die auf 

Grund ihrer Funktion ungeachtet einer Hochwassergefährdung an bestimmten 

Standorten errichtet werden müssen (z. B. Schifffahrtseinrichtungen). (Anm: LGBl. 

Nr. 115/2005) 

(2) Soweit erforderlich und zweckmäßig, sind im Bauland gesondert zu 

widmen: 

1. Wohngebiete (§ 22 Abs. 1); 

2. Dorfgebiete (§ 22 Abs. 2); 

3. Kurgebiete (§ 22 Abs. 3); 

4. Kerngebiete (§ 22 Abs. 4); 

5. gemischte Baugebiete (§ 22 Abs. 5); 

6. Betriebsbaugebiete (§ 22 Abs. 6); 

7. Industriegebiete (§ 22 Abs. 7); 

8. Ländeflächen (§ 23 Abs. 1); 

9. Zweitwohnungsgebiete (§ 23 Abs. 2); 

10. Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23 Abs. 3); 

11. Sondergebiete des Baulandes (§ 23 Abs. 4). 

Ihre Lage ist so aufeinander abzustimmen, dass sie sich gegenseitig möglichst nicht 

beeinträchtigen (funktionale Gliederung) und ein möglichst wirksamer 

Umweltschutz erreicht wird. Insbesondere ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 
zwischen gewidmeten oder ersichtlich gemachten Betrieben im Sinn der SEVESO 

II-Richtlinie einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und 

Gebieten, wichtigen Verkehrswegen (so weit wie möglich), Freizeitgebieten und 

unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvollen oder besonders 

empfindlichen Gebieten andererseits ein angemessener Abstand gewahrt bleibt. 

Soweit dies zur Verwirklichung der vorstehend genannten Ziele erforderlich ist, sind 

in den jeweiligen Gebieten Schutz- oder Pufferzonen vorzusehen. (Anm: LGBl. 

Nr. 115/2005) 

(3) Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigungen und zur Erreichung 

eines möglichst wirksamen Umweltschutzes kann die Landesregierung durch 

Verordnung festlegen, 

1. 
welche bestimmte Arten von Betrieben (Betriebstypen) in den 
Widmungskategorien gemäß Abs. 2 Z 1 bis 7 errichtet werden dürfen und 

2. 

welche Abstände dabei von den Widmungsgrenzen einzuhalten sind. Die 

Beurteilung der Betriebstype hat auf Grund der Art der herkömmlicherweise und 

nach dem jeweiligen Stand der Technik verwendeten Anlagen und Einrichtungen 
und der Art und des Ausmaßes der von solchen Betrieben üblicherweise 

verursachten Emissionen zu erfolgen. 

(4) An einem bestehenden Gewerbebetrieb, der sich in einem Gebiet gemäß 

§ 21 Abs. 2 Z 1 bis 6 befindet, in dem er auf Grund der Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes oder auf Grund einer Änderung der Widmung nicht mehr errichtet 

werden dürfte, dürfen im Rahmen der Bauvorschriften baubewilligungspflichtige 
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Maßnahmen vorgenommen werden, wenn dadurch die durch Verordnung der 

Landesregierung für die einzelnen Widmungskategorien festgelegten Grenzwerte 

für Emissionen und Immissionen nicht überschritten werden. Die Grenzwerte sind 

nach dem jeweiligen Stand der Technik festzulegen; bei der Festlegung von 

Grenzwerten für Lärm können für verschiedene Tageszeiten verschiedene Werte 

bestimmt werden. 

(5) Betriebe, die dazu dienen, landwirtschaftliche Nutztiere, wie Schweine oder 

Geflügel, bodenunabhängig (nicht zum überwiegenden Teil auf eigener 

Futtergrundlage aufbauend) in Massen zu halten, dürfen im Bauland nicht errichtet 

werden. 

(6) Widmet die Gemeinde Flächen als Bauland, kann sie die Dichte der 

Bebauung festlegen. Dabei sind insbesondere die jeweilige Widmung und die 

Folgen zu bedenken, die sich aus der Festlegung der Bebauungsdichte ergeben. 

§ 22 

Widmungen im Bauland 

(1) Als Wohngebiete sind solche Flächen vorzusehen, die für Wohngebäude 

bestimmt sind, die einem dauernden Wohnbedarf dienen; andere Bauten und 

sonstige Anlagen dürfen in Wohngebieten nur errichtet werden, wenn sie 

wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedürfnissen vorwiegend der Bewohner 

dienen und ihre ordnungsgemäße Benützung keine Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Bewohner mit sich bringt; Büros und 

Kanzleien sind in Wohngebieten darüber hinaus zulässig, soweit die einzelnen 

Bauten nicht überwiegend für solche Zwecke benützt werden. Flächen für 

Wohngebiete können auch als reine Wohngebiete vorgesehen werden; in diesen 

Wohngebieten dürfen neben Wohngebäuden nur solche in Wohngebieten zulässige 

Bauten und sonstige Anlagen errichtet werden, die dazu dienen, den täglichen 

Bedarf der Bewohner zu decken. Weiters können Flächen für förderbare 

mehrgeschoßige (mindestens drei Geschoße über dem Erdboden) Wohnbauten oder 

Gebäude in verdichteter Flachbauweise (§ 2 Z 41 Oö. Bautechnikgesetz) vorgesehen 

werden; in diesen Wohngebieten dürfen nur förderbare mehrgeschossige 

Wohnbauten oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise sowie Bauten und 

sonstige Anlagen errichtet werden, die dazu dienen, den täglichen Bedarf der 

Bewohner zu decken. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(2) Als Dorfgebiete sind solche Flächen vorzusehen, die vorrangig für 

Gebäude land- und forstwirtschaftlicher sowie berufsgärtnerischer Betriebe, im 

übrigen aber nur für Bauten und Anlagen bestimmt sind, die auch im Wohngebiet 

(Abs. 1) errichtet werden dürfen, wobei jedoch als Wohngebäude nur 

Kleinhausbauten und nur insoweit zulässig sind, als die dörfliche Struktur des 

Gebietes sichergestellt ist. Darüber hinaus dürfen in Dorfgebieten bestehende land- 

und forstwirtschaftliche Gebäude für Wohn-, Verwaltungs-, Schulungs-, Seminar- 

und Lagerzwecke sowie für Klein- und Mittelbetriebe, die die Umgebung nicht 

wesentlich stören, unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 6 verwendet werden; 

§ 30 Abs. 7, 8 und 9 gelten sinngemäß. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

(3) Als Kurgebiete sind solche Flächen vorzusehen, die für Kuranstalten und 

darauf abgestellte Tourismusbetriebe und Erholungseinrichtungen, im übrigen aber 

nur für Bauten und Anlagen bestimmt sind, die dem Kurbetrieb dienen. 

(4) Als Kerngebiete sind solche Flächen mit überwiegend städtischer oder 

typisch zentrumsbildender Struktur vorzusehen, die vorrangig für öffentliche 

Bauten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Gebäude für Handels- und 

Dienstleistungsbetriebe, Veranstaltungsgebäude und Wohngebäude, jeweils 

einschließlich der dazugehörigen Bauten und Anlagen, bestimmt sind. Sonstige 

Bauten und Anlagen, die erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 

im Kerngebiet wohnhafte oder anwesende Bevölkerung bedingen, dürfen in 

Kerngebieten nicht errichtet werden. Solche Bauten und Anlagen können im Zuge 

der Widmung näher umschrieben werden. (Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(5) Als gemischte Baugebiete sind solche Flächen vorzusehen, die vorrangig 

dazu dienen, 

1. 
Klein- und Mittelbetriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype die 
Umgebung nicht wesentlich stören; 

2. Lagerplätze zu errichten, die nicht wesentlich stören; 

3. sonstige Bauten und Anlagen aufzunehmen, die in Wohngebieten (Abs. 1) oder, 
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soweit es sich um Betriebe im Sinn der Z 1 handelt, in Kerngebieten (Abs. 4) 

errichtet werden dürfen. 

Zur funktionalen Gliederung kann in gemischten Baugebieten die Zulässigkeit von 

Bauten und Anlagen, die in Wohngebieten errichtet werden dürfen, eingeschränkt 

oder ausgeschlossen werden. Dies gilt nicht für die den Betrieben zugeordneten 

Wohngebäude. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

(6) Als Betriebsbaugebiete sind solche Flächen vorzusehen, die dazu 

bestimmt sind, 

1. 

Betriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype die Umgebung 
(insbesondere durch Lärm, Staub, Geruch oder Erschütterungen) weder 

erheblich stören noch (insbesondere durch Dämpfe, Gase, Explosionsstoffe oder 

durch Strahlung) gefährden, sowie 

2. 
Lagerplätze aufzunehmen, die ihre Umgebung weder erheblich stören noch 

gefährden. 

In Betriebsbaugebieten dürfen auch die solchen Betrieben oder Lagerplätzen 

zugeordneten Verwaltungsgebäude sowie die erforderlichen Betriebswohnungen 

errichtet werden. Andere Bauten und Anlagen dürfen nicht errichtet werden. (Anm: 

LGBl. Nr. 83/1997, 115/2005) 

(7) Als Industriegebiete sind solche Flächen vorzusehen, die dazu bestimmt 

sind, 

1. 
Betriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype in keinem der unter 

Abs. 1 bis 5 angeführten Gebiete zulässig sind, sowie 

2. 
Lagerplätze aufzunehmen, die – ausgenommen in Betriebsbaugebieten 
(Abs. 6) – in keiner anderen Widmungskategorie zulässig sind. 

In Industriegebieten dürfen auch die solchen Betrieben oder Lagerplätzen 

zugeordneten Verwaltungsgebäude sowie die erforderlichen Betriebswohnungen 
errichtet werden. Andere Bauten und Anlagen dürfen nicht errichtet werden. (Anm: 

LGBl. Nr. 83/1997, 115/2005) 

§ 23 

Sonderwidmungen im Bauland 

(1) Als Ländeflächen sind Flächen an Wasserstraßen vorzusehen, die für den 

Übergang des Personen- oder Güterverkehrs vom Wasserweg auf den Landweg 

bestimmt sind. Auf Ländeflächen können neben den erforderlichen 

Transporteinrichtungen, Lager- und Verkehrsflächen auch dazugehörige 

Verwaltungs-, Betriebs- und Betriebswohngebäude errichtet werden. Dies gilt auch 

für Dienstleistungsbetriebe, die zum Betrieb von Ländeflächen gehören. Andere 

Bauten und Anlagen dürfen nicht errichtet werden. 

(2) Als Gebiete, die für Bauten bestimmt sind, die einem zeitweiligen 

Wohnbedarf dienen (Zweitwohnungsgebiete), sind solche Flächen vorzusehen, die 

für Bauten zur Deckung des Wohnbedarfes während des Wochenendes, des 

Urlaubes, der Ferien oder eines sonstigen nur zeitweiligen Wohnbedarfes bestimmt 

sind. Ein zeitweiliger Wohnbedarf ist für Gebäude anzunehmen, die nach ihrer 

Verwendung, Größe, Lage, Art und Ausstattung erkennbar nicht zur Deckung eines 

ganzjährigen Wohnbedarfes bestimmt sind. In Zweitwohnungsgebieten dürfen 

Bauten für einen dauernden Wohnbedarf errichtet werden. Sonstige Bauten und 

Anlagen sind nur zulässig, wenn sie dazu dienen, den täglichen Bedarf der 

Bewohner zu decken. 

(3) Als Gebiete für Geschäftsbauten sind solche Flächen vorzusehen, die für 

Geschäftsbauten (§ 24) bestimmt sind. Solche Geschäftsbauten dürfen – 

ausgenommen in Kerngebieten bis 1.500 m² – ausschließlich in diesen Gebieten 

errichtet werden; ihre Gesamtverkaufsfläche darf das im Flächenwidmungsplan 

festgelegte Höchstausmaß nicht übersteigen. Gleiches gilt für die Verwendung eines 

bisher anderweitig verwendeten Gebäudes als Geschäftsbau sowie für die 

Vergrößerung der Gesamtverkaufsfläche eines bereits bestehenden Geschäftsbaus. 

Andere Bauten und Anlagen dürfen nicht errichtet werden. (Anm: LGBl. 

Nr. 32/1999, 115/2005) 

(4) Als Sondergebiete des Baulands sind solche Flächen vorzusehen, die dazu 

bestimmt sind, 

1. 

Bauten und Anlagen aufzunehmen, deren Standorte besonders zu schützen oder 
zu sichern sind oder denen sonst aus Sicht der Raumordnung eine besondere 

Bedeutung zukommt, wie insbesondere Krankenanstalten, Schulen, Kirchen und 

Klöster, Burgen und Schlösser, Kasernen, Sportstätten und Tourismusbetriebe, 

jeweils einschließlich der dazugehörigen, ständig bestehenden Anlagen, sowie 
Ver- und Entsorgungsanlagen, oder 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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2. 

Veranstaltungsgebäude und Freizeiteinrichtungen aufzunehmen, denen aus Sicht 

der überörtlichen Raumordnung eine besondere Bedeutung zukommt, wie 

insbesondere Großkinos und Großdiskotheken, oder 

3. 

Betriebe aufzunehmen, die unter den Anwendungsbereich der SEVESO II-
Richtlinie fallen, wobei im Flächenwidmungsplan innerhalb derartiger 

Sondergebiete des Baulands nach dem zulässigen Gefährdungspotential der 

Betriebe weiter differenziert werden kann.  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999, 115/2005) 

(5) Die im Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Anlagen, Bauten und Betriebe dürfen 

ausschließlich in Sondergebieten des Baulands errichtet werden, die dafür 

vorgesehen sind. (Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(6) Andere Bauten und Anlagen dürfen 

1. 
in Sondergebieten des Baulands gemäß Abs. 4 Z 1 und 2 nur errichtet werden, 
wenn sie mit dem Zweck der Widmung zu vereinbaren sind; 

2. 
in Sondergebieten des Baulands gemäß Abs. 4 Z 3 nur errichtet werden, wenn 

ihre Errichtung im Industriegebiet (§ 22 Abs. 7) zulässig wäre. 

(Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

§ 24 

Geschäftsbauten 

(1) Als Geschäftsbauten gelten Handelsbetriebe, deren 

Gesamtverkaufsfläche mehr als 300 m² beträgt. Als Gesamtsverkaufsfläche 

gelten alle Flächen eines Handelsbetriebs, auf denen Waren oder Dienstleistungen 

angeboten werden, unabhängig davon, ob es sich um geschlossene Räume oder 

Freiflächen handelt. Die Verkaufsflächen mehrerer Handelsbetriebe, die in einem 

räumlichen Naheverhältnis zueinander stehen oder eine betriebsorganisatorische, 

funktionelle oder wirtschaftsstrukturelle Einheit bilden, insbesondere gemeinsam 

genutzte Einrichtungen, z. B. Gänge, Parkplätze, Garagen, interne Infrastruktur 

haben (sogenannte Einkaufs- oder Fachmarktzentren) sind – ausgenommen in 

Kerngebieten – zur Ermittlung der Gesamtverkaufsfläche zusammenzuzählen. 

(2) Übersteigt die nach Abs. 1 zu ermittelnde Gesamtverkaufsfläche eines oder 

mehrerer Handelsbetriebe 1.500 m², dürfen die zur Bebauung vorgesehenen Flächen 

nur insoweit als Gebiet für Geschäftsbauten gewidmet werden, als in einem 

Raumordnungsprogramm (§ 11 Abs. 3) die Widmung für zulässig erklärt wird. In 

diesem Raumordnungsprogramm sind nähere Festlegungen insbesondere darüber zu 

treffen, welche Arten von Märkten (z. B. Lebensmittelmärkte, Bau-, Möbel-, Textil-

, Fliesenfachmärkte, etc.) bis zu welcher Gesamtverkaufsfläche zulässig sind. Die 

Beschränkung oder der Ausschluss eines bestimmten Warenangebots (z. B. 

Lebensmittel der Grundversorgung) ist zulässig. 

(3) Widmet eine Gemeinde Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23 Abs. 3), hat der 

Flächenwidmungsplan festzulegen, welches Höchstausmaß an 

Gesamtverkaufsfläche Geschäftsbauten haben dürfen, die darauf errichtet werden 

sollen. Die Beschränkung oder der Ausschluss eines bestimmten Warenangebots 

(z. B. Lebensmittel der Grundversorgung) ist zulässig. (Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

§ 25 

Aufschließungsbeitrag im Bauland 

(1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer eines Grundstücks oder 

Grundstücksteils, das im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland 

gewidmet, jedoch nicht bebaut ist, je nach Aufschließung des Grundstücks durch 

eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage, eine gemeindeeigene 

Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 Oö. Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde einen Aufschließungsbeitrag 

vorzuschreiben. Abgabepflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Vorschreibung 

Eigentümer des Grundstücks oder Grundstücksteils ist. (Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(2) Die Verpflichtung, einen Aufschließungsbeitrag zu entrichten, besteht bis 

zur Vorschreibung jeweils 

1. 
des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen 
Kanalisationsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. a Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

2. 

des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen 

Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. b Interessentenbeiträge-

Gesetz 1958) oder 

3. 
des Beitrags zu den Kosten der Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen der 
Gemeinde (§§ 19 und 20 Oö. Bauordnung 1994) 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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für das Grundstück oder den Grundstücksteil oder bis zur Entrichtung der 

privatrechtlichen Anschlußgebühr und nur insoweit, als das jeweilige Grundstück 

durch eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage, eine gemeindeeigene 

Wasserversorgungsanlage oder eine öffentliche Verkehrsfläche tatsächlich 

aufgeschlossen ist. 

(3) Als bebaut gilt ein Grundstück, 

1. 
auf dem ein Gebäude errichtet ist, das nicht unter § 3 Abs. 2 Z 5 der Oö. 
Bauordnung 1994 fällt, oder 

2. 
auf dem mit dem Bau eines solchen Gebäudes im Sinn der Oö. 
Bauordnung 1994 tatsächlich begonnen wurde oder 

3. 
das mit einem Grundstück gemäß Z 1 und 2 eine untrennbare wirtschaftliche 

Einheit bildet und an dieses unmittelbar angrenzt. 

(Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(4) Als aufgeschlossen gilt ein Grundstück, wenn es selbständig bebaubar ist 

und 

1. 
von dem für den Anschluß in Betracht kommenden Kanalstrang nicht mehr als 

50 m entfernt liegt oder 

2. 
von der für den Anschluß in Betracht kommenden Wasserversorgungsanlage 
nicht mehr als 50 m entfernt liegt oder 

3. 
durch eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde im Sinn der Oö. 
Bauordnung 1994 aufgeschlossen ist. 

(Anm: LGBl. Nr. 32/1999) 

(5) Der Aufschließungsbeitrag ist durch Bescheid der Gemeinde 

vorzuschreiben und in fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren in jährlichen 

Raten zu je 20% fällig. Sonstige oder frühere, insbesondere auch auf Grund 

privatrechtlicher Vereinbarungen oder anderer gesetzlicher Bestimmungen für die 

im Abs. 2 genannten Infrastruktureinrichtungen geleistete Beiträge sind 

anzurechnen; § 26 Abs. 5 zweiter Satz gilt sinngemäß. Eine Vorschreibung kann 

unterbleiben, soweit die tatsächlich anfallenden Infrastrukturkosten auf Grund einer 

Vereinbarung nach § 16 Abs. 1 bereits vollständig entrichtet wurden. (Anm: 

LGBl.Nr. 73/2011) 

(6) Allen behördlichen Akten im Zusammenhang mit dem 

Aufschließungsbeitrag kommt insofern dingliche Wirkung zu, als daraus 

erwachsende Rechte auch vom Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers 

geltend gemacht werden können und daraus erwachsende Pflichten auch von diesem 

Rechtsnachfolger zu erfüllen sind. Der Rechtsvorgänger ist verpflichtet, dem 

Rechtsnachfolger alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden 

Unterlagen auszuhändigen. 

(7) Bei der Überprüfung, Einhebung, Vorschreibung und Einbringung des 

Aufschließungsbeitrags sowie im Verfahren betreffend die Erteilung einer 

Ausnahme vom Aufschließungsbeitrag gemäß § 27 und im Verfahren betreffend die 

Vorschreibung des Erhaltungsbeitrags im Bauland gemäß § 28 sind die 

Bundesabgabenordnung (BAO) und - soweit dieses Landesgesetz nicht anderes 

vorsieht - das Oö. Abgabengesetz (Oö. AbgG) anzuwenden. (Anm: LGBl. 

Nr. 115/2005, 102/2009) 

  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

§ 26 

Höhe, Berechnung und Anrechnung des Aufschließungsbeitrags 

(1) Der Aufschließungsbeitrag errechnet sich 

1. 

für Grundstücke (Grundstücksteile), die von dem für den Anschluss in Betracht 
kommenden Kanalstrang oder von der in Betracht kommenden 

Wasserversorgungsanlage nicht mehr als 50 m entfernt liegen (§ 25 Abs. 4 Z 1 

und 2), aus dem Produkt der Einheitssätze und der Grundstücksfläche in 

Quadratmeter, die innerhalb des Anschlussbereichs von 50 m liegt; für 

Grundstücke, die mit einem Teil ihrer Fläche, der weniger als 500 m2 groß ist, in 

den Anschlussbereich reichen, ist der Berechnung jedenfalls eine Fläche von 500 

m2 zugrundezulegen, soweit nicht das Grundstück insgesamt kleiner ist; 

2. 

für Grundstücke, die durch eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde 
aufgeschlossen sind (§ 25 Abs. 4 Z 3), aus dem Produkt der anrechenbaren 

Breite der öffentlichen Verkehrsfläche (§ 20 Abs. 3 Oö. Bauordnung 1994), der 

anrechenbaren Frontlänge (§ 20 Abs. 4 erster Satz Oö. Bauordnung 1994) und 

dem Einheitssatz (§ 20 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994); der sich daraus ergebende 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=73/2011&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=102/2009&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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Betrag ist um 60% zu vermindern; § 20 Abs. 6 und 7 der Oö. Bauordnung 1994 

gelten.  

(Anm: LGBl. Nr. 32/1999, 60/2000) 

(2) Der Einheitssatz beträgt für die Aufschließung durch eine 

Abwasserentsorgungsanlage 1,45 Euro und für die Aufschließung durch eine 

Wasserversorgungsanlage 73 Cent pro Quadratmeter. Für Grundstücke in den 

Widmungen gemischte Baugebiete, sofern die Zulässigkeit von Bauten und 

Anlagen, die in Wohngebieten errichtet werden dürfen, eingeschränkt oder 

ausgeschlossen ist, Betriebsbaugebiete, Industriegebiete und Ländeflächen betragen 

die Beträge 73 Cent und 36 Cent. (Anm: LGBl. Nr. 90/2001) 

(3) Der Gemeinderat hat durch Verordnung niedrigere Einheitsätze pro 

Quadratmeter festzulegen, wenn auf Grund der örtlichen Verhältnisse in der 

Gemeinde die Kosten für die Errichtung der gemeindeeigenen 

Abwasserentsorgungs- oder Wasserversorgungsanlagen niedriger sind als jene, die 

sich unter Zugrundelegung der Beträge nach Abs. 2 ergeben würden. Die 

Aufschließungsbeiträge dürfen jedoch bis höchstens 50% herabgesetzt werden. 

(4) Für die Berechnung ist die tatsächliche, durch Vermessung festgestellte 

Grundstücksgröße, sonst die sich aus dem Grundsteuerbescheid ergebende 

Grundstücksgröße heranzuziehen. Läßt sich die Grundstücksgröße ansonsten nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand feststellen, kann sie von der Gemeinde auch 

geschätzt werden. Ist der Grundeigentümer mit der von der Gemeinde 

vorgenommenen Schätzung nicht einverstanden, hat er die Grundstücksgröße in 

geeigneter Weise nachzuweisen. 

(5) Der geleistete Aufschließungsbeitrag ist bei der Vorschreibung 

1. 
des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen 

Kanalisationsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. a Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

2. 

des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen 
Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. b Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) 

oder 

3. 
des Beitrags zu den Kosten der Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen der 

Gemeinde (§§ 19 bis 21 O.ö. Bauordnung 1994) 

anzurechnen. Bei der Anrechnung sind die Beiträge bezogen auf den vom 

Österreichischen Statistischen Zentralamt kundgemachten Verbraucherpreisindex 

1996 (oder einen an seine Stelle tretenden Index) und den Monat ihrer vollständigen 

Entrichtung um jenen Prozentsatz zu erhöhen, um den sich dieser Index verändert 

hat. Wird der Anschluß an die gemeindeeigene Anlage auf Grund eines 

privatrechtlichen Vertrags hergestellt, ist der dafür entrichtete 

Aufschließungsbeitrag dem betroffenen Grundeigentümer ebenfalls anzurechnen. 

Im Streitfall entscheidet darüber die Behörde mit Bescheid. 

(6) Erfolgt eine Vorschreibung der Beiträge gemäß Abs. 5 Z 1 bis 3 lediglich 

hinsichtlich eines Teils eines aufgeschlossenen Grundstücks, ist eine Anrechnung 

nur hinsichtlich dieses Teils, gemessen an seinem Flächenausmaß im Verhältnis 

zum Gesamtausmaß des Grundstücks, vorzunehmen. Die weitere Anrechnung der 

hinsichtlich desselben Grundstücks geleisteten Aufschließungsbeiträge hat in 

gleicher Weise anläßlich der jeweiligen weiteren Vorschreibung von Beiträgen 

gemäß Abs. 5 Z 1 bis 3 zu erfolgen. 

(7) Wenn sich nach der Vorschreibung oder der Entrichtung eines Aufschließ-

ungsbeitrags die Leistungsvoraussetzungen hinsichtlich eines bestimmten Grund-

stücks (Grundstücksteils) so ändern, daß eine Verpflichtung zur Leistung eines Auf-

schließungsbeitrags nicht mehr oder nur mehr in einem geringeren Ausmaß gegeben 

wäre (wie etwa durch Änderung des Flächenwidmungsplans), hat die Gemeinde den 

Aufschließungsbeitrag neu zu berechnen und vorzuschreiben und dem abgabepflich-

tigen Grundeigentümer allenfalls bereits geleistete Beträge innerhalb von vier Wo-

chen ab Rechtswirksamkeit des Entfalls der Beitragsverpflichtung zurückzuerstat-

ten. Gleiches gilt, wenn sich nach Leistung des Aufschließungsbeitrags die Verhält-

nisse durch eine Umwidmung des Grundstücks in Grünland oder Verkehrsfläche 

oder durch die Auflassung der Infrastruktureinrichtung oder die Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung von der Anschlußpflicht so ändern, daß die Pflicht zur Entrich-

tung der Gebühren oder Beiträge voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird. 

(8) Nähere Bestimmungen über die Vorschreibung und Anrechnung des 

Aufschließungsbeitrags kann die Landesregierung durch Verordnung festlegen. 

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=60/2000&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=90/2001&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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§ 27 

Ausnahmen vom Aufschließungsbeitrag 

(1) Die Gemeinde hat mit Bescheid eine Ausnahme vom 

Aufschließungsbeitrag zu erteilen, wenn 

1. 
dies der Grundstückseigentümer binnen vier Wochen nach Zustellung der 
Vorschreibung beantragt, 

2. 
dem Interessen einer geordneten Siedlungsentwicklung, insbesondere solche, die 
im örtlichen Entwicklungskonzept zum Ausdruck kommen, nicht 

entgegenstehen und 

3. 

das Grundstück keine Baulücke darstellt. Eine Baulücke ist eine in geschlossen 
bebauten Gebieten zwischen bebauten Grundstücken liegende unbebaute 

Grundfläche, die zur Sicherung der geordneten Bebauung des Gebiets bebaut 

werden sollte. 

(Anm: LGBl. Nr. 102/1999) 

(1a) Die Einbringung des Antrags nach Abs. 1 Z 1 hat die Wirkung, dass die 

Einhebung des Aufschließungsbeitrags bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

Verfahrens über die Ausnahme gehemmt wird. 

(2) Wird der Aufschließungsbeitrag nicht gleichzeitig für alle im § 25 Abs. 1 

genannten Komponenten vorgeschrieben, ist der Antrag nach Abs. 1 Z 1 bereits im 

Gefolge der ersten Teilvorschreibung mit Wirkung für alle 

Vorschreibungskomponenten einzubringen. 

(3) Die Erteilung der Ausnahmebewilligung hat die Wirkung, dass 

1. der Vorschreibungsbescheid außer Kraft tritt, 

2. 

innerhalb einer Frist von zehn Jahren ab Rechtskraft des Bewilligungsbescheids 
in Bezug auf das Grundstück keine weiteren Vorschreibungsbescheide im Sinn 

des § 25 Abs. 1 erlassen werden dürfen, 

3. 

auf dem Grundstück vor Ablauf dieser Frist weder bewilligungsnoch 
anzeigepflichtige Bauvorhaben errichtet werden dürfen; die 

Ausnahmebewilligung gilt in diesem Zeitraum als Abweisungsgrund im Sinn 

des § 30 Abs. 6 der Oö. Bauordnung 1994, sowie 

4. der Abgabenanspruch nach Ablauf der Frist von zehn Jahren neu entsteht. 

(4) Die Ausnahmebewilligung ist auf Grund einer Anzeige der Baubehörde, die 

innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der Ausnahmebewilligung 

beim zuständigen Grundbuchsgericht zu erstatten ist, im Grundbuch ersichtlich zu 

machen. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999, 115/2005) 

§ 28 

Erhaltungsbeitrag im Bauland 

(1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer eines Grundstücks oder 

Grundstücksteils, das im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland 

gewidmet, jedoch nicht bebaut ist, je nach Aufschließung des Grundstücks durch 

eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage oder eine gemeindeeigene 

Wasserversorgungsanlage jährlich einen Erhaltungsbeitrag vorzuschreiben. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des Erhaltungsbeitrags besteht ab dem 

fünften Jahr nach der Vorschreibung des entsprechenden 

Aufschließungsbeitrags. Sie endet mit der Vorschreibung der im § 26 Abs. 5 Z 1 

und 2 genannten Beiträge oder der Entrichtung der entsprechenden privatrechtlichen 

Anschlußgebühr. 

(3) Der Erhaltungsbeitrag beträgt für die Aufschließung durch eine 

Abwasserentsorgungsanlage 15 Cent und für die Aufschließung durch eine 

Wasserversorgungsanlage 7 Cent pro Quadratmeter. (Anm: LGBl. Nr. 90/2001) 

(4) § 25 Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie § 26 Abs. 1 Z 1, Abs. 4 und 7 gelten 

sinngemäß. (Anm: LGBl. Nr. 60/2000) 

(5) Die Erhaltungsbeiträge sind ausschließliche Gemeindeabgaben im Sinn des 

§ 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948. 

(6) Nähere Bestimmungen über die Vorschreibung des Erhaltungsbeitrags kann 

die Landesregierung durch Verordnung festlegen. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=102/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=90/2001&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=60/2000&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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§ 29 

Verkehrsflächen 

Als Verkehrsflächen sind Flächen zu widmen, die dem fließenden und 

ruhenden Verkehr dienen und besondere Verkehrsbedeutung besitzen, einschließlich 

der Anlagen, die dazugehören. 

§ 30 

Grünland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidmeten Flächen sind 

als Grünland zu widmen. 

(2) Flächen des Grünlandes, die nicht für die Land- und Forstwirtschaft 

bestimmt sind und nicht zum Ödland gehören, sind im Flächenwidmungsplan 

gesondert zu widmen. 

(3) Im Grünland sind - je nach Erfordernis - insbesondere folgende 

Widmungen auszuweisen: 

1. 

größere Erholungsflächen für Erholungs- oder Sportanlagen wie Parkanlagen, 
Spiel- und Liegewiesen, Sport- und Spielflächen, Freibäder, Campingplätze, 

Tennishallen, Golfplätze, Reitsportanlagen, Wintersportanlagen einschließlich 

der Schipisten sowie Gaststätten und Schutzhütten; 

2. Dauerkleingärten; 

3. Erwerbsgärtnereien; 

4. Friedhöfe; 

5. 
Grünflächen, sofern die Ausweisung aus Gründen einer geordneten 
Flächenwidmung notwendig ist, wie Grünzüge oder Trenngrün. 

(Anm: LGBl. Nr. 32/1999) 

(4) Je nach Erfordernis sind überdies sonstige Widmungen im Grünland wie 

Flächen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit nicht herkömmlichen 

Produktionsformen (Betriebe der bodenunabhängigen Massenhaltung 

landwirtschaftlicher Nutztiere, Tierparks u. dgl.), Aufschüttungsgebiete, 

Neuaufforstungsgebiete, Abgrabungsgebiete und Ablagerungsplätze gesondert 

auszuweisen. Eine gesonderte Ausweisung ist ferner für den Neu- oder Zubau von 

Stallungen zur Haltung oder Aufzucht von landwirtschaftlichen Nutztieren in einer 

Entfernung von bis zu 300 m von Wohngebieten erforderlich, sofern dieser 40% der 

Schwellenwerte gemäß Anhang 1 Z 43 des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2005, überschreitet. Im Grünland 

können auch verschiedene, einander überlagernde Widmungen zur Bestimmung der 

Folgenutzung ausgewiesen werden. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 115/2005) 

(5) Im Grünland dürfen nur Bauten und Anlagen errichtet werden, die 

nötig sind, um dieses bestimmungsgemäß zu nutzen (Abs. 2 bis 4). 

Auszugshäuser dürfen, soweit die Wohnbedürfnisse im Rahmen des Ausgedinges 

nicht im land- und forstwirtschaftlichen Baubestand sichergestellt werden können 

oder ein Zubau nicht möglich ist, nur im unmittelbaren Nahbereich des land- und 

forstwirtschaftlichen Hauptgebäudes errichtet werden; die Ver- und Entsorgung muß 

sichergestellt sein. Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl für das Auszugshaus im 

Grundbuch ist unzulässig; § 9 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß. (Anm: 

LGBl. Nr. 83/1997) 

(6) Über Abs. 5 erster Satz hinaus dürfen im Grünland bestehende land- und 

forstwirtschaftliche Gebäude und Gebäudeteile für Wohn-, Verwaltungs-, 

Schulungs-, Seminar- und Lagerzwecke sowie für Klein- und Mittelbetriebe, die die 

Umgebung nicht wesentlich stören, unter folgenden Voraussetzungen verwendet 

werden: 

1. die land- und forstwirtschaftlichen Gebäude müssen erhaltungswürdig sein; 

2. 

die Gebäude müssen durch eine der Verwendung entsprechende geeignete 
öffentliche Verkehrsfläche oder eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz 

aufgeschlossen sein; 

3. 

bauliche Maßnahmen dürfen nur vorgenommen werden, wenn dadurch das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes im Wesentlichen erhalten bleibt und das 

Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird; 

4. 
bei Gebäuden, die für Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr dem 
zeitgemäßen Wohnbedürfnis entsprechen (Kleingebäude), dürfen über Z 3 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_697_0/1993_697_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2005_I_14
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
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hinaus auch Zu- und Umbauten vorgenommen werden, sofern dies 

ausschließlich zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf 

des Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht im bestehenden Gebäude 

gedeckt werden können; diese Zu- und Umbauten dürfen weder die 

gestalterische Qualität des Bestands mindern noch das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigen.  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(7) Eine Verwendung nach Abs. 6 Z 1 bis 3 für Wohnzwecke ist nur für 

insgesamt höchstens vier Wohneinheiten erlaubt. Die Landesregierung hat durch 

Verordnung insbesondere festzulegen, für welche bestimmte Arten von Betrieben 

und Tätigkeiten der land- und forstwirtschaftlichen Veredelung (Betriebstypen) die 

Gebäude verwendet werden dürfen und welche sonstigen Verwendungen bis zu 

welchem Ausmaß zulässig sind. Dabei dürfen allerdings keine Verwendungen 

erlaubt werden, die über die im gemischten Baugebiet (§ 22 Abs. 5) zulässigen 

hinausgehen. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(8) Über Abs. 6 und 7 hinausgehende Verwendungen bestehender land- und 

forstwirtschaftlicher Gebäude können im Einzelfall durch Sonderausweisungen im 

Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt werden. Eine solche Sonderausweisung 

ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen des Abs. 6 gegeben sind. In dieser 

Sonderausweisung ist die Anzahl der Wohneinheiten und die Art der zulässigen 

Verwendung zu bestimmen. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(8a) Gebäude, die für Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr dem 

zeitgemäßen Wohnbedürfnis entsprechen (Kleingebäude), dürfen, sofern dies 

ausschließlich zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf des 

Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht durch Maßnahmen gemäß Abs. 6 

Z 4 gedeckt werden können, unter folgenden Voraussetzungen abgebrochen und 

durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden: 

1. 
der Neubau des Gebäudes muss durch Sonderausweisung im 
Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt werden; 

2. 

das Gebäude muss während eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren vor der 
Anregung auf Sonderausweisung gemäß Z 1 durchgehend bewohnt worden 

sein; 

3. 

der Neubau darf erst nach Abbruch des Altbestands ausgeführt werden, nicht 

wesentlich von den Gebäudedimensionen des Altbestands abweichen und das 

Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen; 

 

die Baubehörde hat diesbezüglich ein Gutachten der Landesregierung 

einzuholen; 

4. 
der Neubau muss durch eine geeignete öffentliche Verkehrsfläche oder eine 

Verbindung zum öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen sein. 

(Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(9) Die Beherbergung von Gästen als häusliche Nebenbeschäftigung ist nur in 

bestehenden Gebäuden zulässig. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

§ 30a 

Sonderausweisung für Funkanlagen 

(1) Masten von mehr als zehn Meter Höhe einschließlich eines allfälligen 

Antennenteils für Funkanlagen, die telekommunikationsrechtlichen Vorschriften 

unterliegen, dürfen im Grünland nur errichtet werden, wenn im 

Flächenwidmungsplan eine entsprechende Sonderausweisung die Errichtung zulässt. 

Die Höhe der Anlage ist dabei vom Fußpunkt des Mastes zu messen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Funkanlagen, die im überwiegenden öffentlichen 

Interesse zu Zwecken des Hilfs-, Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, der 

Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie zu Zwecken der Landesverteidigung und der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung errichtet und betrieben werden. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 32/1999) 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich

